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(54) Vorrichtung zur Behandlung einer Textilen Warenbahn

(57) Bei der Vorrichtung zur Behandlung einer Tex-
til- und Warenbahn mit einer Behandlungskammer (1)
weist zumindest ein Teil der Innenflächen (16) der die

Behandlungskammer begrenzenden Wandung (2, 3, 4,
5) zumindest teilweise eine nanostrukturierte Oberflä-
chenschicht auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung
zur Behandlung einer textilen Warenbahn der dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 entsprechenden Art.
[0002] Derartige Vorrichtungen umfassen stets min-
destens eine Behandlungskammer, durch die die Wa-
renbahn - gegebenenfalls durch Umlenkwalzen mehr-
fach umgelenkt - hindurch geführt wird. In der Behand-
lungskammer wird der eigentliche Behandlungsschritt
durchgeführt, beispielsweise durch den Einsatz einer
Flüssigkeit oder eines Dampfes.
[0003] Bei derartigen Vorrichtungen besteht stets das
Problem, dass sich durch das Behandlungsmedium
oder die Warenbahn eingetragene Verunreinigungen an
Teilen der Vorrichtung festsetzen können, insbesondere
durch Ablagerung, Antrocknung, Kristallisation oder Ag-
glomeration. Da diese Verschmutzungen der Erzielung
des einwandfreien Behandlungsergebnisses nachfol-
gender Partien der Warenbahn gefährden, ist eine stete
Kontrolle der Vorrichtung auf Verschmutzungen und im
Bedarfsfalle eine sofortige Reinigung verschmutzter
Teile erforderlich.
[0004] Zur Erleichterung der Reinigung ist es be-
kannt, die der Verschmutzungsgefahr ausgesetzten
Wandungen der Vorrichtung zu polieren. Erfahrungsge-
mäß ist der mit den erforderlichen Reinigungen verbun-
dene Aufwand dennoch recht hoch und erfordert neben
dem Einsatz großer Wassermengen oft eine mechani-
sche Reinigungsleistung, die teilweise manuell durch-
geführt werden muß. Erhebliche Maschinenstillstands-
zeiten mit dem hierdurch hervorgerufenen Produktions-
ausfall sind die Folge.
[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine gattungsgemäße Vorrichtung derart weiterzu-
bilden, dass der Reinigungsaufwand reduziert ist.
[0006] Diese Aufgabe wird durch die in Anspruch 1
wiedergegebene Vorrichtung gelöst.
[0007] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zeichnet
sich dadurch aus, dass zumindest ein Teil der Innenflä-
chen der ihre Behandlungskammer begrenzenden
Wandungen - insbesondere der zur Festsetzung von
Verschmutzungen neigende Teil - mit einer nanostruk-
turierten Oberflächenschicht versehen ist. Versuche ha-
ben gezeigt, dass hierdurch die Menge an Ablagerun-
gen und insbesondere auch die Haftungskraft der Abla-
gerungen wesentlich reduziert werden kann. Ferner
wurde festgestellt, dass durch die reduzierte Oberflä-
chenanhaftung eine Reinigung der Behandlungskam-
mer von den Verschmutzungen regelmäßig allein durch
fließendes Wasser ohne mechanische Reinigungslei-
stung möglich ist, so dass die durch Reinigungsarbeiten
hervorgerufenen Maschinenstillstandszeiten reduziert
sind. Da sich ferner häufig auch die Intervalle zwischen
zwei Reinigungsvorgängen verlängern, wird durch die
erfindungsgemäße Weiterbildung der Vorrichtung ihre
Arbeitsleistung erhöht.
[0008] Die nanostrukturierte Oberflächenschicht

kann mechanisch hergestellt sein.
[0009] Bevorzugt ist es jedoch, die nanostrukturierte
Oberflächenschicht chemisch herzustellen, beispiels-
weise durch das Abscheiden sogenannter Nanokompo-
site.
[0010] Die Wirkungsweise der nanostrukturierten
Oberflächenschicht kann chemischer und/oder physi-
kalischer Natur sein.
[0011] Besonders bevorzugt ist eine erfindungsge-
mäße Vorrichtung, bei der auch zumindest Teile der Au-
ßenflächen der die Behandlungskammer begrenzen-
den Wandungen zumindest teilweise eine nanostruktu-
rierte Oberfläche aufweisen. Es kommen hier insbeson-
dere die Teile der Außenflächen in Betracht, die der Ge-
fahr einer Festsetzung von Verschmutzungen unterlie-
gen, wie beispielsweise die Bereiche um die Öffnungen
zur Zuleitung und Ableitung der zu behandelnden Wa-
renbahn und um Drehdurchführung, die gegebenenfalls
zur Lagerung von Umlenkwalzen in den Wandungen
vorgesehen sind.
[0012] In dem Falle, dass die Vorrichtung mindestens
eine Umlenkwalze aufweist, ist es besonders bevor-
zugt, auch zumindest einen Teil der Oberfläche der Um-
lenkwalze mit einer nanostrukturierten Oberfläche ver-
sehen, da hierdurch auch der mit der Reinigung der Um-
lenkwalze verbundene Aufwand reduziert werden kann.
[0013] In der Zeichnung ist - schematisch - ein Aus-
führungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung
zur Behandlung einer textilen Warenbahn in einer Sei-
tenansicht im Schnitt dargestellt.
[0014] Die als Ganzes mit 100 bezeichnete Vorrich-
tung umfaßt eine Behandlungskammer 1, die von Wan-
dungen 2, 3, 4, 5, der dem Betrachter zugewandten, in
der Zeichnung nicht dargestellten Wandung sowie dem
Boden 6 begrenzt ist. Die quer zur Laufrichtung einer
durch die Behandlungskammer 1 durchgeleiteten Wa-
renbahn 7 verlaufenden vertikalen Wandungen enthal-
ten Öffnungen 8, 9 zum Einleiten bzw. Ausleiten der Wa-
renbahn 7.
[0015] In dem Boden 6 der Behandlungskammer sind
drei Mulden 10, 11, 12 vorgesehen, in denen sich jeweils
eine Umlenkwalze 13, 14, 15 erstreckt, die von der Wa-
renbahn 7 über einen Teil ihres Außenumfangs um-
schlungen ist. Die Mulden 10, 11, 12 dienen der Aufnah-
me einer Behandlungsflüssigkeit, durch die die Waren-
bahn 7 mit Hilfe der Umlenkwalzen 13, 14, 15 hindurch
geführt wird.
[0016] Parallel zu den Umlenkwalzen 13, 14, 15 sind
in der Behandlungskammer 1 eine Mehrzahl weiterer
Umlenk- oder Behandlungswalzen angeordnet, auf de-
ren Funktions- und Wirkungsweisen hier nicht näher
eingegangen werden soll.
[0017] Sämtliche Innenflächen 16 der die Behand-
lungskammer 1 begrenzenden Wandungen weisen eine
nanostrukturierte Oberflächenschicht auf, die als solche
in der Zeichnung nicht erkennbar ist. Bei der nanostruk-
turierten Schicht handelt es sich um ein sogenanntes
Nanokomposit, das hinsichtlich seiner Zusammenset-
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zung und Struktur gezielt so aufgebaut ist, dass es auf
dem durch die Wandungen der Behandlungskammer
gebildeten Untergrund gut haftet, für die zu erwartenden
Verschmutzungen jedoch nur eine kleine Kontaktfläche
ausbilden.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0018]

100 Vorrichtung
1 Behandlungskammer
2 (Seiten) Wandung
3 (Seiten) Wandung
4 (Seiten) Wandung
5 (Seiten) Wandung
6 Boden
7 Warenbahn
8 Öffnung
9 Öffnung
10 Mulde
11 Mulde
12 Mulde
13 Umlenkwalze
14 Umlenkwalze
15 Umlenkwalze
16 Innenflächen

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Behandlung einer textilen Waren-
bahn,

mit einer Behandlungskammer (1),
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein Teil der Innenflächen (16)

der die Behandlungskammer begrenzenden Wan-
dungen (2, 3, 4, 5) zumindest teilweise eine nano-
strukturierte Oberflächenschicht aufweist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die nanostrukturierte Oberflächen-
schicht mechanisch hergestellt ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die nanostrukturierte Oberflächen-
schicht chemisch hergestellt ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß die nanostrukturierte
Oberflächenschicht derart ausgebildet ist, daß sie
chemisch und/oder physikalisch wirkt.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil
der Außenflächen der die Behandlungskammer er-
gänzenden Wandungen zumindest teilweise eine
nanostrukturierte Oberfläche aufweist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, die
mindestens eine Umlenkwalze (13, 14, 15) auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
ein Teil der Oberflächen der Umlenkwalzen (13, 14,
15) eine nanostrukturierte Oberfläche aufweist.
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